
   

 
An die  
Stadtwerke Germersheim GmbH 
-Kundencenter- 
Bismarckstraße 12  
76726 Germersheim  

 

 
 

Zuschussantrag Förderprogramm 2021 
 

Elektromobilität 
 

 
Name und Anschrift des Antragstellers: 
 

Name / Vorname: ................................................................ .................................. 
 
Anschrift: .......................................................................... ....................................  
 
Telefon-Nr.: ............................................................. .... (bei Rückfragen) 
 
Kunden-Nummer: .........................................................    
 
 
Zuschuss für: 
 

 
 

Elektrofahrrad 50,00 € 
 

 Elektroroller (ab 3 kW) 75,00 € 
 

 
 

Elektroauto 250,00 € 
 

 
 

 
Wie sind Sie auf unser Angebot aufmerksam geworden? (freiwillige Angabe)  
 

   Fahrradgeschäft     Internet 
 

   Kundenmagazin, Presse    Empfehlung von Freunden 
 

   Sonstiges: …………………………………………………………………………….……..  

 
 
 

Bankverbindung für die Überweisung des Zuschusses  

Name der Bank: .......................................................................  

 IBAN-Nr.: …………………………………………………..…………………  

 

       .......................................................................................  
          Datum und Unterschrift des Antragstellers                              

 



   

 
 

 

Förderprogramm Elektromobilität 2021 
 
 
 

Die Auszahlung der Fördermittel ist an nachstehende Bedingungen 
gebunden: 
 
 
✓ Schriftlicher Antrag des Kunden und Vorlage einer Rechnungskopie über den Kauf 

im Jahr 2021 bei der Stadtwerke Germersheim GmbH. 
 

✓ Das Förderprogramm bezieht sich nur auf das Versorgungsgebiet der Stadtwerk e 
Germersheim GmbH (Germersheim und Stadtteil Sondernheim). Auch die Strom-
kunden in der Ortsgemeinde Lingenfeld können das Förderprogramm in Anspruch 
nehmen. 

 

✓ Firmenfahrzeuge und Leasingfahrzeuge sind von der Förderung ausgeschlossen.  
Der Antragssteller ist Eigentümer des Fahrzeugs.  

 

✓ Die Förderung gilt nicht für Plug-in-Hybrid Fahrzeuge. 
 

✓ Das Förderprogramm ist auf die jeweilige Laufzeit 01.01.2021 bis 31.12.2021 be-
fristet (Rechnungsdatum und Eingangsstempel in diesem Zeitraum).  

 

✓ Die Förderung ist auf eine Förderung pro Haushalt begrenzt.  
 

✓ Der Antragsteller ist Strom-Sondervertragskunde der Stadtwerke Germersheim 
GmbH bzw. schließt einen neuen Strom-Sondervertrag mit einer Laufzeit von     2 
Jahren ab Antrag der Fördermaßnahme ab. 

 

✓ Die Fördermittel müssen zeitanteilig zurückgezahlt werden, wenn vor Ablauf der 
2 Jahre der Strom-Versorgungsvertrag bei der Stadtwerke Germersheim GmbH 
gekündigt wird oder das geförderte Fahrzeug (Fahrrad, Roller oder Auto) verkauft 
oder stillgelegt wurde. 

 

✓ Die Förderung erfolgt nur im Rahmen der verfügbaren Mittel . 
 

✓ Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht . 

 

 

Tel: 07274-7018 393, Fax: 07274-7018 399 

E-Mail: Kundencenter@Stw-GER.de 

Internet: www.Stw-GER.de 
 

mailto:Kundencenter@Stw-GER.de

